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Die Sicherheit älterer Aufzüge kann wesentlich erhöht werden

Verantwortung wahrnehmen
Die Hälfte aller Aufzüge in der Schweiz ist älter als zwanzig Jahre. Diese Anlagen bergen vermehrt

Sicherheitsrisiken. Neue Normen und Gesetze sollen nun alte Aufzüge sicherer machen. Trotzdem ist

weiterhin die Eigenverantwortung der Betreiber gefragt.

VonRaphael Hegglin

Aufzüge geltenals äusserst sicheres
Fortbewegungsmittel. Schätzungen gehen davon
aus, dass weltweit rund7,8 Millionen Anlagen

in Betrieb sind, die mehrere Milliarden
Menschen pro Tag befördern. Allein in der
Schweiz gibt es 180000 Aufzüge. Unfälle
sind zwar selten, kommen aber vor, betont
Hans Elsener, Head of Coporate Product
Safety des Schindler-Konzerns. «In der
Schweiz liegtdie Unfallrate etwas höherals

im übrigen Europa.» Dafür gibt zwei Gründe:

Bis 1999 gab es keine Bundesgesetzgebung

für die Inverkehrssetzung neuer
Aufzüge. Der zweite Grund ist das Alter der
Aufzüge inunserem Land.

«DieSchweizhat schon frühAufzüge
gebaut und diese sind – nicht wie in anderen
Ländern –vomZweitenWeltkriegverschont
geblieben» erklärtHansElsenerweiter.Alte
Aufzügegibteszwar auch in den umliegen-

180000Aufzügegibt es inder
Schweiz. Ihre Benützung ist
füruns selbstverständlich –
doch ältere Anlagenweisen
oftMängelauf.

den Ländern.Für diese gilt aberseiteinigen
Jahren die SNEL, die Safety Norm for
Existing Lifts EN 81-80). Länder wie Frankreich

und Belgien haben diese Normen
bereits eingeführt, Deutschland, Österreich,
Spanien und ItaliensindaufdemWegdazu.

Verbindliche Euronorm

Hauptziel der SNEL ist es, existierende
Aufzüge innerhalb nützlicher Frist an die heu-

Fotos:

Schindler
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DieAnhaltegenauigkeit eines Lifts istein wichtiges
Kriterium für die Sicherheit.

tigen Sicherheitsstandards anzupassen.
Auch die Schweiz will damit das Gefahrenpotenzial

inalten Aufzügen reduzieren.Seit
dem 1. Juli 2004 ist die SNEL als SIA-Norm
370.080 in Kraft. Ob und wie weit die Norm
gesetzlich umgesetzt wird, obliegt
allerdings den einzelnen Kantonen. Genf und
Zürich nehmen dabei eine Pionierrolleein.
Sie haben Teile schon umgesetzt, Zürich
zumBeispiel imHerbst2008mitder
Inkraftsetzung der ESBA-Richtlinien, die sieben
wichtigeSNEL-Punkteaufführen siehe
Kasten).

Andere Kantone lassen sich mehr Zeit.
Dies entbinde Fahrstuhlbesitzer aber nicht
von der Verantwortung, für einen sicheren
Aufzugzu sorgen,sagtHansElsener. «Inden
meisten Kantonen besteht zwar keine
Pflicht zur Wartung und Modernisierung

von Aufzügen, passiert aber etwas, dann
kommen Fragen an den Besitzer.» Diese
könnten unter Umständen mit einer
Schadenersatzklage verbunden sein siehe
Kasten).

Bundesregelung für neueAufzüge
Ganz anders ist die Sicherheitslage bei neu
inVerkehr gesetztenAufzügen: Sie unterliegen

deram1. August 1999 inKraftgesetzten
eidgenössischen Aufzugsverordnung, die
füralle Kantone verbindlich ist.DieAufsicht
über den Vollzug der Verordnung obliegt
dem Staatssekretariat für Wirtschaft Seco.
Vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement

bezeichneteKontrollorgane führen

jedes Jahr Stichproben durch und prüfen,

ob die Sicherheitsvorkehrungen dem
neusten Stand der Technik entsprechen.
«Bei modernenAufzügensind die Gefahren
massiv reduziert» sagt Elsener.

Obwohl es noch keine Statistiken gibt,
geht Silvia Glaus vom SchweizerVerein für
Aufzugssicherheit SAV-ASA) von einer «

erheblichen Zahl» an Unfällenund Beinahunfällen

bei alten Aufzügen aus. «Auch alte
Aufzüge sind prinzipiell sicher. Sie werden
aber mit einer unglaublichen
Selbstverständlichkeit benützt.» Unaufmerksamkeit
oder gar fahrlässiges Verhalten könne
gravierende Folgen haben.

Vielfältige Mängel
« Die schwerwiegendsten Verletzungen
entstehen, wenn Gliedmassen zwischen
Aufzugsschwelle und Schachtwand
eingeklemmt werden» sagt Glaus. Die Hauptgründe

dafür: fehlende Kabinenabschlusstüren.

Ein weiteres Sicherheitsrisiko sind

Die ESBA-Richtlinie
Folgende Mängel müssen im Kanton Zürich
an Aufzügen, die vor dem 1. August 2001
gebaut worden sind, nachInkraftsetzung
der ESBA-Richtlinie behoben werden:

Antriebsystem mit schlechter
Anhaltegenauigkeit
Ungeeignetes Glas an denSchachttüren
Kritisches Verhältnis vonNutzfläche zu
Nennlast
Kabinen ohneTüren

Fehlende oder unzulängliche
Notbeleuchtung in der Kabine
Fehlende oder unzulängliche Puffer
Fehlende oder unzulängliche
Notrufeinrichtung

Sicherheitstipps für Aufzugsbenutzer
Aufzugshersteller raten bei Fahrten in
älteren Aufzügen:

Kinderund Behinderte nicht alleine
fahren lassen
Wenn keine Kabinentüren vorhanden:
Sicherheitsabstand zur Schachtwand
Wenn kein 24-Stunden-Notrufdienst
vorhanden: Aufzug am Wochenende und
anFeiertagen nicht benützen, ohne dass
jemandBescheid weiss
Sich in Aufzügen nichthinter schweres,
sperriges Transportgut stellen
Kontrollblick beim Verlassen des
Aufzugs: Lift und Etage könnteneineStufe
bilden

Haftungbei alten Aufzügen
und Fahrtreppen
Der Gesetzgeber in der Schweiz setzt beim
Betrieb von alten Aufzügen und Fahrtreppen
schwergewichtig auf Eigenverantwortung.
EinePflichtzum Modernisierenund Nachrüsten
bestehenderAnlagengibtesnicht.Allerdings:
Gemäss Artikel 58 im Obligationenrecht haftet

der Eigentümer für Schäden,die aus
mangelhaftem Unterhalt eines Bauwerkes entstehen

– auch Aufzüge und Fahrtreppen gelten
als Bauwerke.Bei einem Unfall wirddie
untersuchende Behördedeshalb auchnachprüfen,
ob die Anlage dem «anerkannten Stand» der
Technik entspricht. Wird ein Werkmangel
infolge einer vorsätzlich unterlassenen
Anpassung an die heutigen Baustandards als
Unfallursache geltendgemacht, mussder
Aufzugsbesitzermiteinem juristischen Verfahren

rechnen.

defekte Sichtfenster. «Die Unfälle passieren
meist, wennKinderunbeaufsichtigt im Aufzug

fahren oder sich Personen in einen
überladenen Lift quetschen.

Unfälle passieren ebenfalls aufgrund
schlechterAnhaltegenauigkeitvonLiften: Je

nach Ladegewicht halten diese nicht exakt
auf dem Niveau einer Etage, worauf die
Fahrgäste über die so gebildete Stufe
stolpern. «Diese Unfälle werden wegen der
Überalterung der Gesellschaft noch stark
zunehmen» ist Silvia Glaus überzeugt.
Auch Steckenbleiben in alten Aufzügen
birgt Risiken: Das Notrufsignal ist oft ein
einfacher Klingelton im Treppenhaus und
wird nicht immer gehört – besonders nach
Feierabend und an freienTagen. «Das kann
zu unangenehmen oder gefährlich langen
Wartezeiten führen» sagt Glaus.

Modernisierung empfohlen

Um die Sicherheit von älteren Aufzügen zu
erhöhen, raten Aufzugshersteller im
Zusammenhang mit SNEL und der damit
verbundenen Haftungsfragen darum zu einer
Modernisierung. Dabei wird üblicherweise
eine Kabinenabschlusstür installiert und
der Antrieb ersetzt, um dieAnhaltegenauigkeit

zugewährleisten, sowieeine Notrufvorrichtung

eingerichtet, die mit einer rund
um die Uhr besetzten Telefonzentrale
verbunden ist. Eine Aufzugsmodernisierung
könne stufenweise durchgeführt werden,
damit es nur zu kurzen Ausfällen komme
und sich die Investitionskosten aufteilen,
sagt Silvia Glaus. Nicht immer lohnt sich
eine Modernisierung: «Ab einem gewissen
Punkt kommt eine komplette Neuanschaffung

günstiger.»


	Verantwortung wahrnehmen : die Sicherheit älterer Aufzüge kann wesentlich erhöht werden

